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und
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für

„den Aufbau und die Umsetzung einer Geschäftsstelle für das Kompetenznetzwerk KI in Kunst und Kultur in Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2026 ff.“

Kurzbezeichnung:
„KI-Geschäftsstelle”

	
A. Leistungsbeschreibung

I. Einführung/Ausgangslage
Die von den Regierungsfraktionen im Landtag Nordrhein-Westfalen im Mai 2024 in Auftrag gegebene Prüfung eines Kompetenznetzwerks oder -zentrums „Künstliche Intelligenz[footnoteRef:1] in Kunst und Kultur“ hat ergeben, dass der interdisziplinäre und spartenübergreifende Aufbau von Kompetenzen an der Schnittstelle von KI in Kunst und Kultur in Nordrhein-Westfalen nötig, möglich und empfehlenswert ist und dabei unbedingt auf die Vernetzung bestehender Institutionen und Akteure gesetzt werden soll. 
Mit einem neu aufzubauenden Kompetenznetzwerk „Künstliche Intelligenz in Kunst und Kultur“ möchte die Landesregierung die Künstler und Künstlerinnen aller Sparten sowie Kulturschaffende[footnoteRef:2] aus Nordrhein-Westfalen befähigen, sich selbstbewusst zu den technischen Entwicklungen im Bereich KI zu verhalten und diese bewusst zu nutzen. Künstler, Künstlerinnen und Kulturschaffende werden dabei als potenziell kritisches Bewusstsein verstanden, welches den, mit dem technologischen Fortschritt verbundenen, gesellschaftlichen Wandel begleitet. 
Kernprodukt des Kompetenznetzwerks soll ein Weiterbildungsangebot sein, welches sowohl bereits bestehende Bildungsangebote bündelt und für die Zielgruppe nutzbar macht als auch eigens entwickelte Formate umfasst. Das Weiterbildungsangebot soll aus zwei Bausteinen bestehen: einem niedrigschwelligen Breitenbildungsansatz verfolgenden Diskurs- und Lernangebot (Arbeitstitel „offenes Angebot“) und einem mehrmonatigen Programm zum systematischen Aufbau von Kompetenzen (Arbeitstitel „KI-Akademie“). 
Die Umsetzung des Weiterbildungsangebots soll neben Präsenz- und Onlineveranstaltungen auch über eine Lernerlebnisplattform (LEP) erfolgen. 
Zusätzlich zum Weiterbildungsangebot sollen Projektarbeits- und Forschungssettings zur vertiefenden Auseinandersetzung mit künstlerischen Fragestellungen rund um das Thema KI und Kunst eingerichtet werden (Arbeitstitel „KI-Fellows“). 
Die programmierenden, koordinierenden und organisatorischen Aufgaben rund um die Konzeption, den Aufbau und die Umsetzung des „Kompetenznetzwerks KI in Kunst und Kultur in NRW“ sollen bei einer Geschäftsstelle verortet werden. Neben dem Weiterbildungsangebot und der Realisierung bzw. Koordination von Projektarbeits- und Forschungssettings verantwortet diese Geschäftsstelle die Vernetzung und Einbeziehung bestehender Akteure. Als fachlich informierte Instanz, die im engen Austausch mit den Kulturszenen und Technologie-Partnerinnen und -partnern steht, ist die Geschäftsstelle außerdem Ansprechpartnerin für das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) und die örtlich zuständige Bezirksregierung. Für diese übernimmt die Geschäftsstelle die Abwicklung der Stipendien.
Das MKW sucht einen Anbieter bzw. eine Organisation, die in den Jahren 2026 bis einschließlich 2028 den Aufbau und den Betrieb der Geschäftsstelle verantworten und die damit verbundenen Leistungen erbringen kann. 

II. Zielsetzungen, Leistungs- und Aufgabenbeschreibung
1. Zielsetzung:
Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft gibt den Aufbau und den Betrieb einer Geschäftsstelle „KI in Kunst und Kultur“ in Auftrag, die als Nukleus und Inkubator eines einschlägigen landesweiten Kompetenznetzwerks agieren soll.
 Ziele der Geschäftsstelle sind:
die Zielgruppen Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende sowie Studierende künstlerischer Fächer und Kulturschaffende in Nordrhein-Westfalen durch die Vermittlung von Kompetenzen zu befähigen, KI informiert und selbstbewusst in ihrer Arbeit zu nutzen,
künstlerische Forschung und Produktion an der Schnittstelle zu den technologischen Entwicklungen rund um das Thema KI zu stärken und als Reflexions- und Diskursraum zugänglich zu machen,
Akteure, Kompetenzen und Ressourcen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz sowie Kunst und Kultur mit einem interdisziplinären und spartenübergreifenden Ansatz zu bündeln und zu vernetzen, 
die künstlerischen, ethischen, sozialen und rechtlichen Fragen, welche sich an der Schnittstelle von KI und Kulturproduktion ergeben, differenziert zu stellen und diskursiv zu bearbeiten.
2. Leistungs- und Aufgabenbeschreibung:
Zur Zielerreichung soll die Geschäftsstelle unterschiedliche Angebote entwickeln und umsetzen. Die Geschäftsstelle soll zur Realisierung der Angebote sowohl selbst als Veranstalterin auftreten als auch als zentrale Akteurin agieren, welche bestehende Angebote aufgreift, vernetzt und kommuniziert. Die Geschäftsstelle soll dabei die Aufgabe übernehmen, individuelle und institutionelle Akteure in Nordrhein-Westfalen als Netzwerkpartner systematisch in ihre Arbeit einzubinden. 
Die Netzwerkpartner sollen als Umsetzungspartner an der Realisierung sowohl der Weiterbildungsformate als auch der Projektarbeits- und Forschungssettings beteiligt werden, als Multiplikatoren die unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen und auf die Angebote des Kompetenznetzwerks aufmerksam machen. Zudem können sie beispielsweise als Programmbeirat in die Programmierung mit einbezogen werden.
Die Leistungs- und Aufgabenbeschreibung gliedert sich den geplanten Angeboten entsprechend in neun Arbeitspakete, welche sowohl konzeptionelle als auch wiederkehrende operative Aufgaben umfassen. Die Arbeitspakete werden nachfolgend im Einzelnen beschrieben. Die grobe zeitliche Abfolge der einzelnen Arbeitspakete ist in Abbildung 1 dargestellt. Die detaillierte Zeitplanung sowie die Festlegung von Meilensteinen erfolgt nach Vertragsbeginn durch die künftige Auftragnehmerin in enger Abstimmung mit dem MKW. 
Es ist möglich, dass das MKW perspektivisch eine zusätzliche Erweiterung mit dem Ziel der curricularen Verankerung des Themenbereichs KI an den nordrheinwestfälischen Kunst- und Musikhochschulen initiiert. Sollten sich diese Pläne konkretisieren, können auf personeller und fachlicher Ebene Synergien mit der Geschäftsstelle entstehen. Sollte die Geschäftsstelle aktiv an der Konzeption und Umsetzung einer solchen Erweiterung beteiligt werden, sind diese Aufgaben mit zusätzlichen Mitteln hinterlegt und würden dann zusätzlich ausgeschrieben werden.


Abbildung 1: Übersicht zur groben zeitlichen Abfolge der Arbeitspakete  

Arbeitspaket 1 „Einrichtung und Betrieb Geschäftsstelle“
Einrichtung einer Geschäftsstelle mit Sitz in Nordrhein-Westfalen mit einer in der Kunst- und Kulturszene des Landes gut vernetzten, fachlich versierten Leitung 
Aufbau weiterer Stellen mit den nötigen Qualifiaktionen zur Erreichung der unter II. 1. aufgeführten Ziele und Erfüllung der unter II.2 dargestellten Aufgaben entsprechend der mit dem Konzept einzureichenden Personalplanung
Aufbau der technischen und räumlichen Infrastruktur (Arbeitsmittel, Arbeitsplätze, etc.)
Systematische Vernetzung mit und aktive Einbeziehung von Akteuren in Nordrhein-Westfalen sowie ggf. (inter-)national, Aufbau und Pflege von Kooperationen 
Anlaufstelle für Anfragen zu den Themenfeldern des Kompetenznetzwerks sowohl für institutionelle und individuelle Akteurinnen und Akteure in Nordrhein-Westfalen als auch für das MKW 
Regelmäßige Berichterstattung gegenüber dem MKW in einem in der Regel online und quartalsweise stattfindenden Jour Fixes zu den umgesetzten Arbeitspaketen und Fortschritten beim Aufbau des Kompetenznetzwerks; einmaliges halbtägiges Auftaktgespräch im MKW innerhalb der ersten 4 Wochen nach Vertragsbeginn
Aufsetzen eines übersichtlichen Berichtformats mit einigen Kennzahlen über die planmäßige Mittelverwendung, den Output und die Zielerreichung zur laufenden Berichterstattung gegenüber dem MKW
Je nach Bedarf Einbeziehung spartenspezifischer Expertise bei der Programmgestaltung 
Arbeitspaket 2 „Konzeption Weiterbildungsangebote“
Konzeption eines offenen, niedrigschwelligen Lern- und Diskursangebots („offenes Angebot”) mit dem Fokus auf der Interdisziplinarität, sowie den Spezifika und Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Sparten. Es soll ein möglichst abwechslungsreiches Angebot entstehen, welches unterschiedlichste Aspekte – u. a. grundsätzlichen Kompetenzerwerb im Umgang mit KI, Praxisworkshops zu spezifischen Anwendungen bzw. Technologien im Kunst- und Kulturbereich, Seminare zu Urheberrechtsfragen, Seminare zu kunstwissenschaftlichen Fragen – umfasst. Zielgruppe des offenen Angebots sollen Künstlerinnen und Künstler, Studierende künstlerischer Studiengänge sowie Kulturschaffende in NRW sein. Die Inhalte des offenen Angebots (online, in Präsenz, hybrid, über die LEP) sollen sich aus einem Mix aus selbstproduzierten, weitergenutzten und weiterkommunizierten Veranstaltungen zusammensetzen und in Methodik und Format variieren. Die Umsetzung des Angebots soll zusammen mit Umsetzungspartnern (Organisationen, freie Dozierende) geschehen, welche durch die Geschäftsstelle ausgewählt und vertraglich gebunden werden. Das offene Angebot soll sich an folgendem Mengengerüst pro Jahr orientierten:
ca. 20 eigene, online oder präsentisch durchgeführten Veranstaltungen 
ca. 25 weiterkommunizierte Online- oder Präsenzveranstaltungen von Netzwerkpartnern
ca. 20 selbstproduzierte, digitale Formate, zur Veröffentlichung auf der LEP 
ca. 25 über Kooperations-/Lizenzvereinbarungen weitergenutzte, digitale Formate zur Veröffentlichung auf der LEP
Konzeption eines vertiefenden, circa sechsmonatigen und modular aufgebauten Weiterbildungsangebots („KI-Akademie“) mit dem Fokus auf der Interdisziplinarität, sowie den Spezifika und Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Sparten. Zielgruppe der KI-Akademie sind vorerst ausschließlich Künstlerinnen und Künstler aller Sparten in NRW. Im Zeitraum 2026 bis 2028 sollen drei Jahrgänge mit je zwischen 30 und 50 Teilnehmenden durchgeführt werden. Das Angebot soll sowohl Pflichtmodule als auch Vertiefungs-/Wahlmodule enthalten, die sich die Teilnehmenden individuell zusammenstellen können und sollte sowohl Online- als auch Präsenzveranstaltungen beinhalten. Die Teilnehmenden sollen außerdem vollen Zugriff auf die LEP haben und diese auch systematisch z. B. zur Dokumentation des Lernfortschritts, zum Austausch untereinander oder mit Lehrenden sowie zum Netzwerkaufbau nutzen. Die Umsetzung des Angebots soll zusammen mit Umsetzungspartnern (Organisationen, freie Dozierende) geschehen, welche durch die Geschäftsstelle ausgewählt und vertraglich gebunden werden müssen. Das Weiterbildungsangebot insgesamt soll jährlich umfassen: 
ein Auftaktevent
ca. 20 selbstproduzierte, online oder präsentisch durchgeführte Veranstaltungen (z. B. Seminare, Workshops, Werkstätten, Exkursionen)
ein öffentliches Schlussevent 
Auswahl und Akquise von geeigneten Umsetzungspartnern, Lehrenden und Multiplikatoren aus NRW, Deutschland und International sowohl für die Realisation als auch für die Kommunikation des „offenen Angebots“ und der „KI-Akademie“ 
Arbeitspaket 3 „Aufbau und Betrieb Lernerlebnisplattform (LEP)"
Definition der sich aus 2.2 ergebenden Anforderungen und Kriterien an eine LEP mit dem Ziel einer zielgruppenorientierten, niedrigschwelligen, nachhaltigen und wirtschaftlichen Lösung 
Recherche, Vergleich und Bewertung unterschiedlicher, ggf. auch in Kooperation mit bestehenden Akteuren umsetzbarer, Optionen für eine LEP
Entscheidung für eine LEP in Abstimmung mit dem MKW und Beauftragung
Einrichtung, Aufbau, Pflege und laufende Weiterentwicklung der LEP
Arbeitspaket 4 „Entwicklung Corporate Design und Webseite“ 
Entwicklung und Aufbau einer eigenen Marke sowie eines Corporate Designs (CD) für das Kompetenznetzwerk KI in Kunst und Kultur in Abstimmung mit dem MKW
Konzeption und Aufbau (grafisch und technisch) einer eigenen Webseite unter Berücksichtigung folgender Maßgaben: 
Eine erste Version der Webseite muss spätestens zur Veröffentlichung bzw. dem Beginn der Bewerbungsphase für das Weitertbildungsangebot (ca. Q3/2026) zugänglich sein
Berücksichtigung der möglichen Schnittstellen mit der LEP 
Orientierung am CD des Kompetenznetzwerks
Barrierefreier Zugang entsprechend § 2 der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BITV NRW)
Verlinkung der Webseite mit der Internetpräsenz des MKW
Gewährleistung der Übertragbarkeit der Zugänge zum Backend der Webseite und des Hostings 
Arbeitspaket 5 „Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation“
Hosting, laufender Betrieb und Weiterentwicklung (grafisch und technisch) der Webseite 
Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikationskonzepts inklusive Social-Media unter Berücksichtigung der Zielgruppen 
Aufbau von Netzwerkpartnerschaften zur Kommunikation des Angebots und Platzierung der Angebote bei den Netzwerkpartnern als Multiplikatoren (z. B. Kulturinstitutionen, Spartenverbände, Kunst- und Musikhochschulen) 
Entwicklung von Informations- und Werbematerialien zur Ansprache der oben beschriebenen Zielgruppen 
Entwicklung redaktioneller Inhalte und laufende Bespielung von Webseite und Social-Media-Kanälen
Gezielte Pressearbeit zu einzelnen, besonders zentralen Anlässen (z. B. jeweils bei Start der KI-Akademie, Ausschreibung bzw. Vergabe der Fellowship-Plätze)
Vertretung des Kompetenznetzwerks bei einschlägigen Netzwerkveranstaltungen

Arbeitspaket 6 „Umsetzung und Weiterentwicklung der Weiterbildungsangebote“
Laufende Umsetzung des „offenen Angebots“ entsprechend der Konzeption in 2.2 a), dazu gehört u. a.: 
zielgruppengerechte, laufende Bewerbung des Weiterbildungsangebots in Zusammenarbeit mit geeigneten Multiplikatoren
Ansprechbarkeit für Interessierte und Teilnehmende
Management der Anmeldungen und Betreuung der Teilnehmenden (inkl. Zugangserstellung LEP) 
Auswahl, Bindung und Betreuung der Umsetzungspartner (Organisationen, freie Dozierende, etc.) für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie die Produktion von Formaten zur Veröffentlichung auf der LEP entsprechend dem oben dargestellten Mengengerüst
Entwicklung und Umsetzung von Kooperationsmodellen, bzw. Lizenzverträgen für die Weiternutzung bestehender Formate entsprechend dem oben dargestellten Mengengerüst
Kommunikation bestehender Angebote der Netzwerkpartner entsprechend dem oben dargestellten Mengengerüst
Bereitstellung der Infrastruktur (je nach Format z. B. Räume, Hardware, Software) für die Durchführung der unterschiedlichen Angebote ggf. in Zusammenarbeit mit den Umsetzungspartnern
Erforderliche Rechteklärungen zu Nutzungsrechten 
Laufende Weiterentwicklung der Angebote insbesondere mit Blick auf technologische Entwicklungen im Bereich KI im Austausch mit den Umsetzungspartnern und den Teilnehmenden
Umsetzung der KI-Akademie mit je ca. 30-50 Teilnehmenden in drei Jahrgängen entsprechend der Konzeption in 2.2 b); dazu gehören u. a.: 
zielgruppengerechte, laufende Bewerbung des Weiterbildungsangebots in Zusammenarbeit mit geeigneten Multiplikatoren
Aufsetzen und Durchführen eines Bewerbungs- und Auswahlprozesses für die jeweils 30-50 Teilnehmenden der drei Jahrgänge der KI-Akademie
Ansprechbarkeit für Interessierte und Teilnehmende
Management der Anmeldungen und Betreuung der Teilnehmenden (inkl. Zugangserstellung LEP) 
Auswahl, Bindung und Betreuung der Umsetzungspartner (Organisationen, freie Dozierende, etc.) für die Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie die Produktion von Formaten zur Veröffentlichung auf der LEP entsprechend dem oben dargestellten Mengengerüst
Bereitstellung der Infrastruktur (je nach Format z. B. Räume, Hardware, Software) für die Durchführung der unterschiedlichen Angebote ggf. in Zusammenarbeit mit den Umsetzungspartnern
Laufende Weiterentwicklung der Angebote im Austausch mit den Umsetzungspartnern und den Teilnehmenden
Arbeitspaket 7 „Konzeption Projektarbeits- und Forschungssettings („KI-Fellows”)“
Konzeption von Projektarbeits- und Forschungssettings (Dauer je ca. 6 Monate) für jährlich fünf Einzelkünstler bzw. -künstlerinnen oder Künstlergruppen in zwei Jahrgängen 2027 und 2028
Bei Bedarf und in Abstimmung mit dem MKW Auswahl und Einbindung eines bestehenden Akteurs aus NRW als externen Umsetzungspartner 
Systematische Berücksichtigung von Schnittstellen zwischen den „KI-Fellows“ sowie den beiden Strängen des Weiterbildungsangebots bei der Konzeption (s. Arbeitspaket 2.2 und 2.6)
Konzeption einer Kommunikationsstrategie zur Bekanntmachung des Programms
Entwicklung eines fachlich fundierten Bewerbungs- und Auswahlverfahrens für die „KI-Fellows“
Arbeitspaket 8 „Umsetzung Projektarbeits- und Forschungssettings („KI-Fellows”)“
Ggf. vertragliche Bindung (in Form eines Unterauftrags) und laufende Betreuung des Umsetzungspartners
Bewerbung der Fellowships bei den Zielgruppen – ggf. zusammen mit Umsetzungspartnern und Multiplikatoren
Organisation und Durchführung des Bewerbungs- und Auswahlprozesses der KI-Fellows
Laufende Betreuung, Vernetzung und Bekanntmachung der KI-Fellows 
Gestaltung und laufende Optimierung der Schnittstelle zwischen KI-Fellows und Weiterbildungsangeboten (offenes Angebot und KI-Akademie), z. B. durch die Einbindung der KI-Fellows als Dozierende
Verwaltung und Auszahlung der Stipendien
Verantwortung und Prüfung der sachgerechten Mittelverwendung für die zuständige Bezirksregierung
Arbeitspaket 9 „Evaluation und Abschlussbericht“
Evaluation des „offenen Angebots“, mindestens des 1. und 2. Jahrgangs „KI-Akademie“ sowie mindestens des 1. Jahrgangs „KI-Fellows“ in einem Evaluationsbericht, der den Zielerreichungsgrad sowie den Output der Geschäftsstelle differenziert reflektiert und Weiterentwicklungspotenziale ableitet (Umfang circa 20 Seiten)
Verfassen eines Abschlussberichts zur Dokumentation der eigenen Tätigkeit sowie der sachgerechten Mittelverwendung (Umfang circa 10 Seiten, exklusive Bildmaterial)
Vorstellung und Übergabe der Evaluationsergebnisse sowie des Abschlussberichts an den Auftraggeber spätestens zum Ende der Vertragslaufzeit

III. Vertragslaufzeit
Die Vertragslaufzeit für die Leistungen entsprechend A.II. soll am 01.03.2026 beginnen und endet am 31.12.2028. 
Das MKW plant grundsätzlich, die Geschäftsstelle langfristig aufzubauen. Die Umsetzung dieses Plans hängt von der Verfügbarkeit der nötigen Finanzmittel im Landeshaushalt ab. Im Fall einer Fortführung über das Jahr 2028 hinaus wird der Betrieb der Geschäftsstelle und der damit einhergehenden Leistungen neu ausgeschrieben. 

IV. Vergütung
Das Auftragsvolumen ist begrenzt auf einen Netto-Festpreis von insgesamt 1.647.899,16 Euro (welches bei einem USt.-Satz von 19 % einen Brutto-Betrag von 1.961.000,00 Euro ergibt) folgendermaßen verteilt auf jährliche Obergrenzen:
377.310,92 Euro (netto) / 449.000 Euro (brutto) für den Vertragszeitraum 01.03.2026 bis 31.12.2026
640.336,13 Euro (netto) / 762.000 Euro (brutto) für den Vertragszeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2027
630.252,10 Euro (netto) / 750.000 Euro (brutto) für den Vertragszeitraum 01.01.2028 bis 31.12.2028
Der Auftragnehmer erhält eine Festpreisvergütung gemäß Preisblatt. Diese wird quartalsmäßig anteilig im Nachhinein ausgezahlt. Bei Bedarf und vorheriger Absprache können Kosten vorgezogen werden. Die jährliche Obergrenze ist dabei einzuhalten.
Im Festpreis inbegriffen ist für die Jahre 2027 und 2028 ein jährlicher Gesamtbetrag i. H. v. bis zu 285.000 € (brutto) bzw. 239.495,80 € (netto), der als Stipendien an die KI-Fellows ausgezahlt und/oder für deren Unterbringung und Produktionskosten und evtl. anfallende Reisekosten genutzt werden soll. Ein Minderbetrag hier erhöht nicht die Ausgaben an anderer Stelle.
Die Ausschreibung ist abhängig von der Verfügbarkeit der benötigten Finanzmittel im Landeshaushalt und steht somit unter Haushaltsvorbehalt. Im Fall von positiven Beschlüssen des Landtages NRW werden die Vergabedokumente entsprechend angepasst. Die aktualisierten Dokumente werden den Bietern über die Vergabeplattform zur Verfügung gestellt.

B. Zeitplan des Vergabeverfahrens

	Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
	03.11.202507.11.2025
	Frist für Fragen zur Vergabe
	10.11.202514.11.2025
	Fragen und Antworten an alle Interessierten
	17.11.202520.11.2025
	Frist für Nachfragen zu Fragen und Antworten
	24.11.202526.11.2025
	Nachfragen und Antworten an alle Interessierten
	28.11.202502.12.2025
	Frist zur Abgabe der Angebote
	08.12.202509.12.2025



	
	12.00 Uhr

	Präsentationstermine
		                  05./06.01.2026	 

	Auswertung der Angebote bis
	09.01.2026 

	Information der Anbieter über beabsichtigte Zuschlagserteilung
	21.01.2026
	Einspruchsfrist, § 134 Abs. 2 S. 2 GWB (10 Tage)
	02.02.2026
	Zuschlagserteilung
	03.02.2026
	Vertragsbeginn
	01.03.2026



C. Bewerbungsbedingungen für die Vergabe

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV vom 12.04.2016). Es gelten die „Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Landes NRW für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen nach der Vergabeverordnung zur Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)“, die Bestandteil der Vergabeunterlagen sind. Die nachfolgenden Bestimmungen konkretisieren die Regelungen und im Übrigen gelten die Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Landes NRW (Formular 511 EU).
Bietergemeinschaften stehen Einzelbietern gleich. Sie werden nachfolgend beide als Bieter bezeichnet.

I. Mit dem Angebot einzureichende Unterlagen

1. Mit dem Angebot, d.h. als Anlagen zum Angebotsschreiben (Formular 324 EU), sind folgende Nachweise zur Eignung i.S.d. §§ 42 VgV i.V.m. 122 ff. GWB vorzulegen:


a) Vom Bieter erstellte Beschreibung seines Unternehmens mit einer Darstellung seiner Struktur, seiner hauptsächlichen Tätigkeitsfelder und seiner fachlichen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie evtl. eine entsprechende Beschreibung der Unterauftragnehmerin. Die Darstellung ist auf maximal drei Seiten (DIN-A 4) zu beschränken.
Darüber hinaus ist die Übersendung von Unternehmensbroschüren und sonstigen allgemeinen Werbemitteln nicht zulässig.

b) Nachweis einer geeigneten Haftpflichtversicherung durch eine von dem Bieter von dem Bieter selbst anzufertigende Eigenerklärung gegenüber dem Auftraggeber entsprechend der nachfolgenden Vorlage:

Wir haben die Vergabeunterlagen für Ihr Vergabeverfahren “KI-Geschäftsstelle“ zur Kenntnis genommen. Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass wir für alle dort ausgeschriebenen Leistungen wie folgt haftpflichtversichert sind, bzw. im Falle der Auftragserteilung haftpflichtversichert sein werden:

	
	maximale Deckung in Euro je Schadensfall
	maximale Deckung in Euro
je Versicherungsjahr

	Personenschäden
	
	

	Sachschäden
	
	

	Vermögensschäden
	
	




c) Erfahrungen in der Konzeption und Umsetzung von kunst-/kulturspezifische Weiterbildungsangebote und, öffentlichen Förderprogrammen oder künstlerischen Residenzformaten einschließlich der zugehörigen administrativen Prozesse. Darüber hinaus sind Erfahrungen mit künstlerischen Residenzformaten begrüßenswert.
Nachzuweisen durch drei Projektbeispiele aus den letzten fünf Jahren mit Angaben zum Auftraggeber (einschließlich Ansprechpartner), Auftragszeitraum, Projektvolumen und Angaben zum Projekterfolg auf insgesamt maximal drei Seiten (DIN-A 4).

d) Eigenes, einschlägiges Wissen und bestehende Netzwerke an der Schnittstelle von Kunstproduktion und digitalen Technologien/Künstlicher Intelligenz vorzugsweise in NRW. 
Nachzuweisen durch mindestens drei Referenzen aus den letzten drei Jahren, dargestellt auf insgesamt maximal einer Seite je Referenz (DIN-A 4).

Die Angabe eines Projektbeispiels für mehrere der zuvor genannten Bereiche c) und d) ist möglich.
e) beim Angebot als Bietergemeinschaft: Bewerber-/Bietergemeinschaftserklärung (Formular 531 EU) gemäß Ziffer 4 der Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Landes

f) beim Einsatz von Unterauftragnehmern: Informationen zu Unteraufträgen bei Angebotsabgabe (Formular 533a EU) gemäß Ziffer 5.1 der Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Landes

g) bei Eignungsleihe: Erklärung Eignungsleihe (Formular 534a EU) gemäß Ziffer 5.2 der Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Landes

h) Eigenerklärung Ausschlussgründe (Formular 521 EU)


2. Bieter, die über keine Erfahrungsnachweise gemäß Ziffer 1. c) und d) verfügen (z.B. neu gegründete Unternehmen), haben darauf hinzuweisen und entsprechende andere Unterlagen vorzulegen, die eine Beurteilung in fachlicher und technischer Hinsicht zulassen.

3. Bei Bietergemeinschaften sind die Nachweise gemäß Ziffer 1. a) bis b) und 1. f) bis h) jeweils für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft gesondert abzugeben; die Nachweise zu Ziffer 1. c) und d) sind einheitlich für die Bietergemeinschaft aufzustellen und so aufzubereiten, dass deutlich wird, auf welches Mitglied der Bietergemeinschaft sich die jeweilige Referenz bzw. Aussage bezieht. Für Nachunternehmer, deren Eignung zugunsten des Bieters im Rahmen der Eignungsprüfung berücksichtigt werden soll, gilt vorstehender Satz bis auf den Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung gemäß Ziffer 1. b) entsprechend.

4. Zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit (zu den Zuschlagskriterien vgl. Ziffer VI.) sind auch mit dem Angebot vorzulegen:

a) Ein inhaltliches und organisatorisches Ausführungskonzept der Geschäftsstelle und ihrer Tätigkeiten. Das Grobkonzept darf insgesamt eine Seitenzahl von 9 (DIN-A 4) inkl. Grafiken und Tabellen) nicht überschreiten. In dem Grobkonzept ist mindestens auf die nachfolgenden Schwerpunkte einzugehen: 
· Begründeter Zeitplan mit Meilensteinen für die Umsetzung der Leistungen gemäß Kapitel A, Ziffer II. 
· Kalkulation gemäß Datei „Muster Kalkulation“
· Personalplanung aus welcher die einzelnen Stellenbezeichnungen, ihr Umfang, ihre Qualifikationen und ihre Zuordnung zu den jeweiligen Aufgabenfeldern hervorgehen. Die Personalplanung soll auch die Größe des Gesamtteams der Geschäftsstelle sowie die Verfügbarkeit der Teammitglieder über den Vertragszeitraum abbilden. In der Personalplanung soll, wenn möglich, die Personalie, welche die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen wird, benannt werden. Insofern die Personalie bereits feststeht, ist ein Lebenslauf dieser beizufügen, aus dem die Erfahrung in der Leitung einer vergleichbaren Organisation sowie die Eignung bezogen auf die fachlichen und organisatorischen Anforderungen des Auftrags hervorgehen. Die Besetzung als Doppelspitze ist gestattet, wenn die Aufgabenteilung aus dem Personalplan deutlich hervorgeht. 
· falls zutreffend: Beschreibung von Nachunternehmen und Leiharbeitenden, welche zum Einsatz kommen sollen
· Ideenskizze für Struktur und Inhalte der Weiterbildungsangebote „offenes Angebot” und „KI-Akademie” und beispielhafte Darstellung von je zwei möglichen Formaten (s. Kapitel A, Ziffer II, 2.2)
· Ideenskizze für die inhaltliche Ausrichtung und die Struktur der „KI-Fellows“ als durch die Geschäftsstelle allein oder gemeinsam mit einem Umsetzungspartner realisierte Projektarbeits- und Forschungssettings für Einzelkünstler, -künstlerinnen und Künstlergruppen. Hierbei sollen auch mögliche Schnittstellen zwischen KI-Fellows und den beiden Strängen des Weiterbildungsangebots („Offenes Angebot“ und „KI-Akademie“) aufgezeigt werden. 
· Ideenskizze für die systematische Ansprache und Aktivierung der Zielgruppen Künstlerinnen und Künstler, Studierende künstlerischer Fächer sowie Kulturschaffende in NRW ggf. in Zusammenarbeit mit entsprechenden Netzwerkpartnern
b) Einen Vorschlag für ein Kooperationsmodell, welches die Struktur des aufzubauenden Kompetenznetzwerks (entsprechend Kapitel A, Ziffer II.2, Absatz 1 und 2) darstellt und mögliche Netzwerkpartner konkret benennt. Hierbei soll auch berücksichtigt werden, wie der Bieter die Einbindung spartenspezifischer Expertise bei der Programmierung sicherstellt.  Das Konzept soll sowohl auf unterschiedliche Rollen und Kompetenzen der Netzwerkpartner (als Lehrende von Veranstaltungen, Anbieter von Räumlichkeiten, usw.) als auch auf die Rolle und die Kompetenzen der Geschäftsstelle selbst eingehen. Es soll darüber hinaus die Beziehungen der Geschäftsstelle mit den Netzwerkpartnern beschreiben. Das Kooperationsmodell soll als Schaubild auf einer DIN A-4 Seite visualisiert und durch Erläuterungen (maximal 2 DIN-A 4 Seiten) ergänzt werden.
c) Den vollständig ausgefüllten Vordruck Preisblatt.
d) Die vier besten Bieter (gemessen an den unter C. Ziffer VI.1 a und b aufgeführten Kriterien) sollen am 05. oder 06 Januar 2026 (genaues Datum, Uhrzeit und Raum werden noch mitgeteilt) in einer mündlichen und mit Präsentationstechnik unterstützten Präsentation von max. 30 Minuten ihr Angebot und insbesondere ihr Ausführungs- und ihr Kooperationskonzept präsentieren. Im Anschluss an die Präsentation wird es eine Diskussionsrunde von ca. 45 Minuten geben, in deren Zuge Rückfragen zu den vorgestellten Aufgaben und Lösungsansätzen und spezifischen Vorgehensweise gestellt werden können. Auch fachliche, auf den Inhalt des Entwurfs bezogene Rückfragen oder die bei der Bieterin/dem Bieter/der Bietergemeinschaft üblichen Arbeitsprozesse und zeitlichen Abläufe werden ggf. erfragt.
Falls die Person, welche die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen wird, zu diesem Zeitpunkt bereits feststeht, muss sie an dem Termin teilnehmen. 
Der Auftraggeber gewährt für die Teilnahme an dem Präsentationstermin eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 250 Euro brutto. 

II. Verfahrensablauf nach Eingang der Angebote

Nach Ablauf der Angebotsfrist (ab , 12:00 Uhr) werden alle eingegangenen Angebote in der Reihenfolge ihres Eingangs geöffnet. Sodann werden alle Angebote in folgenden vier Stufen geprüft:

a) Ordnungsmäßigkeitsprüfung (s. dazu unten III.)
b) Eignungsprüfung (s. dazu unten IV.)
c) Preisauskömmlichkeitsprüfung (s. dazu unten V.)
d) Wirtschaftlichkeitsprüfung (s. dazu unten VI.)


III. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit

1. Zunächst werden alle Angebote von zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Auftraggebers in formeller Hinsicht auf Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit des Eingangs des Angebots geprüft.

2.	Der Auftraggeber prüft dann, ob jeder Bieter nur ein Angebot abgegeben hat. Dazu wertet er die Erklärungen gemäß Ziffer I. 1. e), f), g), h) sowie die Kartellerklärung im Angebotsschreiben aus.

3.	Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters sind ausgeschlossen. Für den Fall, dass dem Angebot allgemeine Geschäftsbedingungen beigefügt werden, ist aber damit kein Ausschluss des Angebots als solches verbunden. Dies stellt keine Änderung der Vergabeunterlagen dar, soweit ein dem Inhalt der Vergabeunterlagen vollständig entsprechendes Angebot vorliegt (Vgl. BGH, Urt. v. 18.06.2019, X ZR 86/17). Mit dem Bieter sind in diesem Fall entsprechende Aufklärungsgespräche zu führen. 


IV. Prüfung der Eignung

1. Die Eignungsprüfung erfolgt ihrerseits in drei aufeinander folgenden Teilschritten:

a) Prüfung der Fachkunde (s. dazu unten Ziffer 2.)
b) Prüfung der Leistungsfähigkeit (s. dazu unten Ziffern 3. bis 4.)
c) Prüfung der Zuverlässigkeit (s. dazu unten Ziffer 5.)

Ein Bieter ist nur dann geeignet, wenn er sowohl fachkundig als auch leistungsfähig als auch zuverlässig ist.

2. Zur Prüfung der Fachkunde wertet der Auftraggeber den Nachweis zu Ziffer I.1.a) aus. Ein Unternehmen gilt als fachkundig, wenn es aufgrund seiner Geschäftstätigkeit, seiner Historie und seiner Position am Markt keinen Anlass zu Zweifeln gibt, den ausgeschriebenen Auftrag fachgerecht ausführen zu können. Bei Bietergemeinschaften oder Nachunternehmerschaften gilt der schwächste Einzelnachweis eines an der Bietergemeinschaft beteiligten Unternehmens bzw. eines Nachunternehmers für die Beurteilung des Angebots in dieser Hinsicht.

3. Zur Prüfung der Leistungsfähigkeit wertet der Auftraggeber die Nachweise zu Ziffer I.1.b) bis d) aus.

4. Für die Feststellung der Leistungsfähigkeit hat der Auftraggeber folgende Soll-Kriterien festgelegt:

a) Nachweis einer geeigneten Haftpflichtversicherung [Nachweis zu Ziffer I.1.b)]

b) Erfahrungen in der Konzeption und Umsetzung von Weiterbildungsangeboten, öffentlichen Förderprogrammen oder künstlerischen Residenzformaten einschließlich der zugehörigen administrativen Prozesse [Auswertung des Nachweises zu Ziffer I.1.c)]

c) Wissen und bestehende Netzwerke an der Schnittstelle von Kunstproduktion und digitalen Technologien/Künstlicher Intelligenz [Auswertung des Nachweises zu Ziffer I.1.d)]

Ein Bieter gilt nur dann als leistungsfähig, wenn er alle in Ziffer 4. genannten Kriterien erfüllt. 

5. Zur Prüfung der Zuverlässigkeit wertet der Auftraggeber die Eigenerklärung zu Ausschlussgründen (Erklärung zu Ziff. I. 1. h) aus. Der Auftraggeber fordert darüber hinaus vor Erteilung eines Zuschlags einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister über den jeweiligen Bieter an.


V. Prüfung der Preisauskömmlichkeit

Zur Prüfung der Preisauskömmlichkeit wertet der Auftraggeber das Preisblattaus. Ein Angebotspreis gilt als auskömmlich, wenn der Bieter durch die Preisgestaltung nicht Gefahr läuft, bei Durchführung des ausgeschriebenen Auftrags insolvent zu werden und ein evtl. besonders niedriger Preis nicht in der Absicht angeboten wird, Konkurrenzunternehmen nicht nur in dieser Ausschreibung preislich zu unterbieten, sondern insgesamt vom Markt zu verdrängen.


VI. Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Zuschlag

1. Sollkriterien (= Zuschlagskriterien i.S.d. § 127 GWB) werden mit jeweils folgender Gewichtung sein:
a) Qualität des Ausführungskonzepts				20 %
und folgenden Unterkriterien
aa) 	Konsistenz des Zeitplans inkl. Meilensteine	 		10 %
bb)	Qualität und Effizienz der Personalplanung sowie der 
Kostenkalkulation						20 %
cc)	Schlüssigkeit und Qualität von Struktur und Inhalten der Ideenskizze für das Weiterbildungsangebot („offenes Angebot“ und „KI-Akademie“) sowie Originalität der angeführten Formatbeispiele			25 %
dd) 	Schlüssigkeit und Qualität von Struktur und Inhalten der Ideenskizze für die Projektarbeits- und Forschungssettings („KI-Fellows“)		20 %
ee)	Schlüssigkeit und Qualität der Ideenskizze für die systematische Ansprache und Aktivierung der verschiedenen Zielgruppen			25 %	
b) Qualität des Kooperationsmodells				15 %
und folgenden Unterkriterien
aa)	Schlüssigkeit und Qualität des Modells			60 %	
bb) 	Kohärenz zum Ausführungskonzept und zu der vom 
Anbieter selbst eingebrachten Expertise				40 %
c) Qualität der Präsentation					35 %
und folgenden Unterkriterien
aa)	Schlüssigkeit und Qualität der Präsentation			40 %
bb)	Fachkompetenz bei Rückfragen 				40 %
cc)	Auftreten und Interaktion mit der Jury			20 %
d) Preis							30 %

2. Bewertung der Qualitätskriterien aus Ziffer 1 a) – c):
	
Die Bewertung der Qualität der Angebote erfolgt mit Punkten von 0 bis 5:
· 0 = nicht beurteilbar, keine Angaben
· 1 = sehr schlechte Erfüllung, ungenügende, unvollständige Angaben
· 2 = schlechte Erfüllung, Angaben ohne ausreichenden Projektbezug
· 3 = normale, durchschnittliche Erfüllung, durchschnittliche, den Anforderungen entsprechende Qualität
· 4 = gute Erfüllung, sehr gute Qualität
· 5 = sehr gute Erfüllung, ausgezeichnete Qualität, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung

Die Berechnung der Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe der Punkte multipliziert mit ihrer Gewichtung.

3. Bewertung der Preise aus Ziffer 1 d):

Mit Hilfe der einseitigen Interpolationsmethode wird die Bewertung der Preise wie folgt ausgestaltet:

z = Höchstpunktzahl + 

Der Bieter (oder bei Preisgleichheit die Bieter) mit dem günstigsten Preis (exklusive MwSt.) erhalten 5 Punkte. Bieter, bei denen der Preis um mehr als 50 % über dem günstigsten Angebot liegt, erhalten 0 Punkte. 

Der wertungsrelevante Preis ist der (z.B. angebotene Gesamt-Festpreis aus dem Preisblatt für die Jahre 2026-2028. Der Punktwert aus der Interpolation des wertungsrelevanten Preises wird mit der Gewichtung für das Kriterium „Preis“ multipliziert. 

4. Der Bieter mit der höchsten Gesamtpunktzahl der Summe der Punkte aus Ziffer 2. und 3. erhält den Zuschlag. Sollten mehrere Bieter die höchste Gesamtpunktzahl erzielen (Punktegleichheit), entscheidet unter ihnen der höchste Einzelpunktwert beim ersten Zuschlagskriterium (Bewertung der Qualität – Ausführungskonzept); sollte auch danach noch Punktgleichheit herrschen, entscheidet in der Reihenfolge die höchste Punktzahl bei dem Zuschlagskriterium „Bewertung der Qualität – Präsentation“. Danach entscheidet – wenn eine Wettbewerbsabsprache ausgeschlossen werden kann – das Los.

5. Über die Zuschlagsabsicht wird der betroffene Bieter in Kenntnis gesetzt. Die übrigen Bieter werden gemäß § 134 Abs. 2 S. 2 GWB auf elektronischem Weg informiert.

6. Frühestens 10 Tage nach Absendung der Mitteilungen gemäß § 134 Abs. 2 S. 2 GWB wird der Zuschlag erteilt.



D. Vertragsgrundlagen

Bestandteile des Vertrags sind: (Nichtzutreffendes nachfolgend bitte löschen; die Nummerierung passt sich automatisch an.)

1. die Leistungsbeschreibung

2. das Angebot (Formular 324), einschließlich Preisblatt und Konzepte

3. Vertrag (siehe Entwurf)

4. Vertrag zur Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 28 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
	
5. Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Im Fall von Widersprüchen der Vertragsbestandteile untereinander gibt die Reihenfolge gleichzeitig die Rangfolge wieder.

Bearbeitungshinweise:	 
Eingabefelder (Text, Datum, Uhrzeit) bitte immer bearbeiten.
Unzutreffende Textpassagen je nach Verfahrensart VgV/UVgO bitte löschen.
Die Kommentarfelder mit Bearbeitungshinweisen bei Finalisierung des Dokuments löschen.
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